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Kommerziell gemeinnützig 

Kategorie 1 

-> es wird kein KFZ benötigt 

Kategorie 2 
geringer Gestattungsumfang 
 
-> es wird ein KFZ benötigt 

        Kategorie 3 

Größerer Gestattungsumfang 
 > 200 Personen 

 es  wird ein oder mehrere KFZ benötigt. 

 Wege werden beschildert/gesperrt. 

 Kontrollposten und Zuschauerplätze wer-

den eingerichtet. 

nicht zustimmungs-

pflichtig 

 

zustimmungspflichtig 

 

Veranstaltung ist 
PRÜFSCHEMA        

 

 

 

 

 

 durch Kfz  zustimmungs-

pflichtig 

zustimmungspflichtig 

Kostenfrei 

€ 60,00 

(Vorlage 1) 

 

Veranstaltungen im 

Staatswald 

Forstamtsübergreifende Veranstaltungen sowie 

Veranstaltungen im betreuten Kommunal-/ und 

Privatwald mit Einverständnis des Waldbesitzers 

€ 100,00 

(Vorlage 1) 

€ 250,00 

Folgeveranstaltung € 120,00 

(Vorlage 2) 

mindestens € 250,00 

Folgejahr-/-

veranstaltung € mind. 

120,00 

(Vorlage 3) 
Kurze Info des Veranstalters 

an FA erwünscht (Orientie-

rungsgröße > 50 Personen) 
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